
23.1.11 Zivilprozessordnung (ZPO) 

Vom 30.01.1877 (RGBl. S. 83), in der Fassung vom 05.12.2005 (BGBl. I S. 3202), zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 26.06.2013 (BGBl. I S. 1809) 

Buch 1   Allgemeine Vorschriften 

Abschnitt 3   Verfahren 

Titel 3   Ladungen, Termine und Fristen 

§ 216   Terminsbestimmung 

(...) 

(3) Auf Sonntage, allgemeine Feiertage oder Sonnabende sind Termine nur in Notfällen 

anzuberaumen. 

§ 222   Fristberechnung 

(1) Für die Berechnung der Fristen gelten die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs. 

(2) Fällt das Ende einer Frist auf einen Sonntag, einen allgemeinen Feiertag oder einen Sonnabend, so 

endet die Frist mit Ablauf des nächsten Werktages. 

(3) Bei der Berechnung einer Frist, die nach Stunden bestimmt ist, werden Sonntage, allgemeine 

Feiertage und Sonnabende nicht mitgerechnet. 

Buch 2   Verfahren im ersten Rechtszuge 

Abschnitt 1   Verfahren vor den Landgerichten 

Titel 7   Zeugenbeweis  

§ 383   Zeugnisverweigerung aus persönlichen Gründen 

(1) Zur Verweigerung des Zeugnisses sind berechtigt: 

(...) 

4. Geistliche
166

 in Ansehung desjenigen, was ihnen bei der Ausübung der Seelsorge anvertraut 

ist; 

(...) 

6. Personen, denen kraft ihres Amtes, Standes oder Gewerbes Tatsachen anvertraut sind, deren 

Geheimhaltung durch ihre Natur oder durch gesetzliche Vorschrift geboten ist, in Betreff der 

Tatsachen, auf welche die Verpflichtung zur Verschwiegenheit sich bezieht. 

(...) 

                                                           
166

 Anm.: Der Begriff des Geistlichen ist strittig: zum Teil wird er auf die Geistlichen aller 

Religionsgemeinschaften bezogen, zum Teil auf die Geistlichen der öffentlich-rechtlichen 

Religionsgemeinschaften beschränkt. Nach der letzt genannten Ansicht ist für die Religionsdiener anderer 

Religionsgemeinschaften § 383 Abs. 1 Nr.6 anwendbar. 



(3) Die Vernehmung der unter Nummern 4 bis 6 bezeichneten Personen ist, auch wenn das Zeugnis 

nicht verweigert wird, auf Tatsachen nicht zu richten, in Ansehung welcher erhellt, dass ohne 

Verletzung der Verpflichtung zur Verschwiegenheit ein Zeugnis nicht abgelegt werden kann. 

Titel 11   Abnahme von Eiden und Bekräftigungen 

§ 480   Eidesbelehrung 

Vor der Leistung des Eides hat der Richter den Schwurpflichtigen in angemessener Weise über die 

Bedeutung des Eides sowie darüber zu belehren, dass er den Eid mit religiöser oder ohne religiöse 

Beteuerung leisten kann. 

§ 481   Eidesleistung; Eidesformel 

(1) Der Eid mit religiöser Beteuerung wird in der Weise geleistet, dass der Richter die Eidesnorm mit 

der Eingangsformel: 

»Sie schwören bei Gott dem Allmächtigen und Allwissenden« 

vorspricht und der Schwurpflichtige darauf die Worte spricht (Eidesformel): 

»Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe.« 

(2) Der Eid ohne religiöse Beteuerung wird in der Weise geleistet, dass der Richter die Eidesnorm mit 

der Eingangsformel: 

»Sie schwören« 

vorspricht und der Schwurpflichtige darauf die Worte spricht (Eidesformel): 

»Ich schwöre es.« 

(3) Gibt der Schwurpflichtige an, dass er als Mitglied einer Religions- oder Bekenntnisgemeinschaft 

eine Beteuerungsformel dieser Gemeinschaft verwenden wolle, so kann er diese dem Eid anfügen. 

(...) 

(5) Sollen mehrere Personen gleichzeitig einen Eid leisten, so wird die Eidesformel von jedem 

Schwurpflichtigen einzeln gesprochen. 

§ 483   Eidesleistung sprach- oder hörbehinderter Personen 

(1) Eine hör- oder sprachbehinderte Person leistet den Eid nach ihrer Wahl mittels Nachsprechens der 

Eidesformel, mittels Abschreibens und Unterschreibens der Eidesformel oder mit Hilfe einer die 

Verständigung ermöglichenden Person, die vom Gericht hinzuzuziehen ist. Das Gericht hat die 

geeigneten technischen Hilfsmittel bereit zu stellen. Die hör- oder sprachbehinderte Person ist auf ihr 

Wahlrecht hinzuweisen.  

(2) Das Gericht kann eine schriftliche Eidesleistung verlangen oder die Hinzuziehung einer die 

Verständigung ermöglichenden Person anordnen, wenn die hör- oder sprachbehinderte Person von 

ihrem Wahlrecht nach Absatz 1 keinen Gebrauch gemacht hat oder eine Eidesleistung in der nach 

Absatz 1 gewählten Form nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich ist. 

 



 § 484   [Eidesgleiche Bekräftigung] 

(1) Gibt der Schwurpflichtige an, dass er aus Glaubens- oder Gewissensgründen keinen Eid leisten 

wolle, so hat er eine Bekräftigung abzugeben. Diese Bekräftigung steht dem Eid gleich; hierauf ist der 

Verpflichtete hinzuweisen. 

(2) Die Bekräftigung wird in der Weise abgegeben, dass der Richter die Eidesnorm als 

Bekräftigungsnorm mit der Eingangsformel: 

»Sie bekräftigen im Bewusstsein Ihrer Verantwortung vor Gericht« 

vorspricht und der Verpflichtete darauf spricht: 

»Ja«. 

(3) § 481 Abs. 3, 5, § 483 gelten entsprechend. 

Buch 8   Zwangsvollstreckung 

Abschnitt 1 Allgemeine Vorschriften 

§ 758a   Richterliche Durchsuchungsanordnung; Vollstreckung zur Unzeit 

(...) 

(4) Der Gerichtsvollzieher nimmt eine Vollstreckungshandlung zur Nachtzeit und an Sonn- und 

Feiertagen nicht vor, wenn dies für den Schuldner und die Mitgewahrsamsinhaber eine unbillige Härte 

darstellt oder der zu erwartende Erfolg in einem Missverhältnis zu dem Eingriff steht, in Wohnungen 

nur auf Grund einer besonderen Anordnung des Richters bei dem Amtsgericht. (...) 

Abschnitt 2   Zwangsvollstreckung wegen Geldforderungen 

Titel 1   Zwangsvollstreckung in das bewegliche Vermögen 

Untertitel 2 Zwangsvollstreckung in körperliche Sachen 

§ 811   Unpfändbare Sachen 

(1) Folgende Sachen sind der Pfändung nicht unterworfen:   

(...) 

7. Dienstkleidungsstücke sowie Dienstausrüstungsgegenstände, soweit sie zum Gebrauch des 

Schuldners bestimmt sind, sowie bei Beamten, Geistlichen, Rechtsanwälten, Notaren, Ärzten und 

Hebammen die zur Ausübung des Berufes erforderlichen Gegenstände einschließlich angemessener 

Kleidung; 

(...) 

10. die Bücher, die zum Gebrauch des Schuldners und seiner Familie in der Kirche oder Schule 

oder einer sonstigen Unterrichtsanstalt oder bei der häuslichen Andacht bestimmt sind; 

(...) 

 



Titel 4   Zwangsvollstreckung gegen juristische Personen des öffentlichen Rechts 

§ 882a   Zwangsvollstreckung wegen einer Geldforderung 

(1) Die Zwangsvollstreckung gegen den Bund oder ein Land wegen einer Geldforderung darf, soweit 

nicht dingliche Rechte verfolgt werden, erst vier Wochen nach dem Zeitpunkt beginnen, in dem der 

Gläubiger seine Absicht, die Zwangsvollstreckung zu betreiben, der zur Vertretung des Schuldners 

berufenen Behörde und, sofern die Zwangsvollstreckung in ein von einer anderen Behörde verwaltetes 

Vermögen erfolgen soll, auch dem zuständigen Minister der Finanzen angezeigt hat. Dem Gläubiger 

ist auf Verlangen der Empfang der Anzeige zu bescheinigen. Soweit in solchen Fällen die 

Zwangsvollstreckung durch den Gerichtsvollzieher zu erfolgen hat, ist der Gerichtsvollzieher auf 

Antrag des Gläubigers vom Vollstreckungsgericht zu bestimmen. 

(2) Die Zwangsvollstreckung ist unzulässig in Sachen, die für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben des 

Schuldners unentbehrlich sind oder deren Veräußerung ein öffentliches Interesse entgegensteht. 

Darüber, ob die Voraussetzungen des Satzes 1 vorliegen, ist im Streitfall nach § 766 zu entscheiden. 

Vor der Entscheidung ist der zuständige Minister zu hören. 

(3) Die Vorschriften der Absätze 1 und 2 sind auf die Zwangsvollstreckung gegen Körperschaften, 

Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechtes mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle 

der Behörde im Sinne des Absatzes 1 die gesetzlichen Vertreter treten. Für öffentlich-rechtliche Bank- 

und Kreditanstalten gelten die Beschränkungen der Absätze 1 und 2 nicht. 

(...) 

 


